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ARBEITSBEDINGUNGEN 2026 
 

  

1. Gültigkeit des Gesamtarbeitsvertrags 
Der Gesamtarbeitsvertrag liegt immer noch beim SECO zur Genehmigung vor. Sobald die 
Genehmigung vorliegt, werden die Mitgliederbetriebe informiert. 
 
2. Löhne 2026 
Es wurden Ende Jahr 2025 keine Lohnverhandlungen zwischen den Sozialpartnern geführt. Aus diesem 

Grund sind keine obligatorischen Reallohnerhöhungen zu berücksichtigen. 
Suissetec Oberwallis empfiehlt den Verbandsmitgliedern dennoch eine freiwillige individuelle 

Lohnerhöhung von 0.2% zu gewähren. 

 
Bitte die Erhöhung um CHF 0.20 bei den Mindestlöhnen beachten: 
 
 
 

Gesamtvertragliche Mindestlöhne 2026   
 

Qualifizierte Arbeitnehmer 
– im 1. Jahr nach der Lehre: Fr. 25.10 

– im 2. Jahr nach der Lehre: Fr. 26.10 

– im 3. Jahr nach der Lehre: Fr. 27.10 
– im 4. Jahr nach der Lehre: Fr. 28.10 

 
Hilfsarbeiter 

– Arbeitnehmer, die älter als 20 Jahre sind 
    und bis zu 3 Jahre Berufserfahrung haben Fr. 22.50 

– Arbeitnehmer mit mehr als 3 Jahren Berufserfahrung Fr. 23.80 

 
3. Ferien 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben jährlich Anspruch auf folgende 
Ferienentschädigungen (Werktage, ohne Samstage): 
a) bis zum 31. Dezember des 50. Lebensjahres: 25 Tage (11 % des effektiven Lohnes); 
b) ab dem 1. Januar des Jahres, in dem das 51. Lebensjahr vollendet wird: 27 Tage im Jahr 
2026 (12 % des Effektivlohns), 28 Tage im Jahr 2027 (12.50 % des Effektivlohns), 29 Tage im 
Jahr 2028 (13 % des Effektivlohns) und 30 Tage im Jahr 2029 (13.50 % des Effektivlohns); 
c) ab dem 1. Januar des Jahres, in dem man 56 Jahre alt wird: 30 Tage (13.50 % des 
effektiven Lohnes). 
 
4. Lehrlinge 
Lehrlinge im Sinne des Bundesgesetzes über die Berufsbildung sind ab dem 1.1.2025 dem GAV 
unterstellt (mit Ausnahme der Artikel in Anhang IV). Der Anhang ist momentan noch 
Gegenstand von Verhandlungen, resp. sind vom SECO noch zu genehmigen. 
 
Die oben genannten Änderungen sind alle ohne Gewähr und es gilt die französische Fassung 
des GAV. 
 

 

Diese Informationen sowie die Beitragssätze 2026 an die Sozialkassen (Heft II) können Sie ebenfalls auf 

der Website www.suissetecoberwallis.ch einsehen. 
 

 

 
Visp, 11. Dezember 2025, TL 


